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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1958

Norm

ABGB §372 IId3

Rechtssatz

Bedeutung der Erklärung des Hausverwalters, das Mietrecht des früheren Mieters sei erloschen, für die Gutgläubigkeit

des späteren Mieters. Die Erklärung des Hausverwalters, das Mietverhältnis des Vormieters sei aufgelöst, kann die

Schlechtgläubigkeit des Neumieters nur dann ausschließen, wenn dieser nicht auf Grund der gegebenen Sachlage

wissen mußte, daß diese Erklärung des Hausverwalters bedenklich sei ( vgl auch 2 Ob 640/56 = MietSlg 4895 = MietSlg

4947).
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